
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2005/11/25 2005/02/0208
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.11.2005

Index

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §100 Abs4;

StVO 1960 §31 Abs1;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2005/02/0209 E 25. November 2005

Rechtssatz

Ein auf § 100 Abs. 4 iVm § 31 Abs. 1 StVO 1960 gestützter Beseitigungsauftrag hat an jenen zu ergehen, der die

rechtliche Möglichkeit hat, diesem Folge zu leisten.
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